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ZVS 100.
Bekanntmachung des Staatsministerinms , betreffend das Regulativ für

Privattransttlager von Van - und Jtutzholz ohne Mitverschluß der
Zollbehörde.

Oldenburg , den 12 . Juni 1880.

Das Staatsministerium bringt in der Anlage das
Regulativ für Privattransitlager von Bau- und Nutzholz
ohne Mitverschluß der Zollbehörde, wie solches vom Bundes¬
rath am 24. Mai 1880 beschlossen worden, zur öffentlichen
Kunde.

Oldenburg, den 12. Juni 1880.
Stliatsministeriiim.

Departement der Manzen.
Ruhstrat.

Bödeker.
1



Regulativ
für

Privattransitlager von Bau- und Nutzholz ohne
Mitverschluß der Zollbehörde.

In Gemäßheit der Ziffern 2 AbsatzI und 4 im Z. 7 des
Gesetzes vom 15. Juli 1879, betreffend den Zolltarif des
deutschen Zollgebietes rc., werden für die Privattransitlager
von Bau- und Nutzholz ohne amtlichen Mitverschluß nach¬
stehende Bestimmungen ertheilt:

I. Arten der Privsttranstttager für Hot).

8- 1-
Die Privattransitlager für Bau-- und Nutzholz ohne

amtlichen Mitverschluß sind entweder:
и) reine  Transitlager , wenn das Holz ausschließlich

zum Absatz in das Zollausland bestimmt ist;
к) gemischte  Transitlager , wenn neben der Wieder¬

ausfuhr in das Ausland auch der Absatz des ge¬
lagerten Holzes im Zollgebiete gestattet ist.



??. Allgemeine Bestimmungen.
8- 2-

Auf die Privattransitlager von Holz (Z. 1) finden
die Vorschriften des Regulativs für Privatlager vom
17. April 1871, soweit nicht nachstehend anderes verfügt
ist, sinngemäße Anwendung.

Hl. Reine Prilmttransitlager.
Lagerräume.

8. 3.
Die Lagerung des Holzes in nicht abgeschlossenen

Räumen kann gestattet werden; die Lagerplätze müssen
jedoch in erkennbarer Weise bezeichnet sein. Ans Verlangen
der Zollbehörde sind derselben Situationspläne der Lager¬
plätze einznreichen.

Anmeldung zum Lager.

8. 4.
Die Anmeldung des Holzes zum Lager erfolgt nach

dem anliegenden Muster
Ein Zugang zum Lagerbestande kann auch von anderen

reinen oder gemischten Transitlagern für Holz erfolgen.
Holz des freien Verkehrs darf nur mit Genehmigung

der Direktivbehörde und mit der Maßgabe zugelassen wer¬
den, daß solches die Eigenschaft des unverzollten annimmt
und nach den Bestimmungen für letzteres behandelt wird.
Die obersten LandesfinanMhörden sind jedoch ermächtigt,
Holz, welches dem Lager aus dem freien Verkehr zugeführt
wird, für eine Uebergansperiode von höchsten3 Jahren
von der Behandlung als ausländische Waare anszuschließen,
vorausgesetzt, daß die gesonderte Lagerung desselben aus¬
führbar ist.

1*



Die Zollbehörde ist befugt , eine Bezeichnung der in
das Lager aufzunehmenden Hölzer mit unverlöschlichen Mar¬
ken u . s. w. zu verlangen.

Kontoführung.

8- 5.

Für die reinen Transitlager ist bei der Amtsstelle ein
besonderes Niederlage - Register ll . r nach Muster L zu
führen , in welchem für jedes Lager ein Konto eröffnet
wird.

Die An - und Abschreibung erfolgt in der Regel nach
dem Festmeterinhalt der Hölzer ; jedoch kann die Direktiv-
behörde An - und Abschreibung nach dem Gewichte zulassen.

Wenn die Hölzer einzeln oder in handelsüblicher
Waarenverbindung (Schock, Dutzend rc ) mit einem Zeichen
oder einer Nummer versehen sind , so sind diese Bezeich¬
nungen bei der Einlagerung zu deklariren und im Konto
zu vermerken.

Bezüglich der Einrichtung und Führung des Registers
findet der tz. 5 des Niederlageregulativs Anwendung.

Behandlnng während der Lagerung.

8. 6.

Eine Behandlung der Hölzer innerhalb des Lagers,
durch welche der Festmeterinhalt der einzelnen Stücke nicht
vermindert wird , ist ohne Anmeldung zulässig.

Wer die gelagerten Hölzer anderweit behandeln (be¬
arbeiten ) will , hat zuvörderst die Genehmigung der Zoll¬
behörde nachzusuchen . Die Genehmigung ist mit Vorbehalt
des Widerrufs unter den nachfolgenden Bedingungen zu
ertheilen.
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8. 7.

Die Erlaubnis ; ist entweder in dem Anträge auf Be¬

willigung des Lagers oder besonders schriftlich beim be¬

treffenden Hauptamts uachzusuchen . Dabei ist insbesondere

auch auzugeben , worin die Bearbeitung bestehen , in welcher

Fabrikationsanlage dieselbe stattfinden und welcher Zeitraum

für die Bearbeitung , beziehungsweise für die Entnahme

aus dem Lager zu dem in Rede stehenden Zweck nicht

überschritten werden soll.

Die FabrikatiouSanlageu dürfen in der Regel nicht in

beträchtlicher räumlicher Entfernung von dem Trausitlager

liegen . Gehören dieselben nicht dem Lagerinhaber , so hat

dieser dafür Sorge zu tragen , daß der Besitzer der Zoll¬

behörde schriftlich das Recht zustehe , von der deklarations¬

mäßigen Bearbeitung der Hölzer durch Einsicht in die

ordnungsmäßig zu führenden Fabrikatiousbücher und durch

sonstige Kontrvle der Fabrikation Ueberzeugung zu nehmen.

Die Ertheilung der Erlaubniß steht der Direktivbehörde

zu , wenn die Bearbeitung innerhalb oder außerhalb des

Lagers derartig geschehen soll , daß das Holz auch nach

derselben noch der Nr . 13 o des Tarifs angehört . Soll

eine weitergehende Bearbeitung innerhalb oder außerhalb

des Lagers erfolgen , so ist Genehmigung der obersten Landes-

finanzbehörde erforderlich.

8- 8.

Die Anmeldung zur Bearbeitung erfolgt bei der Amts¬

stelle in zwei gleichlautenden Exemplaren nach dem Muster 0.

Die Amtsstelle prüft die Anmeldung und stellt das eine

mit dem Genehmigungsvermerk versehene Exemplar dem

Anmeldcnden zu . Vor der Aushändigung dieses Exem¬

plars darf die Bearbeitung des Holzes nicht beginnen , auch

eine Entnahme desselben aus dem Lager nicht stattfindeu.
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ß- 9.

Ueber die Bearbeitung der Hölzer werden Anschrei-
bungen in einer Beilage zu dem Niederlageregister (K 5)
noch dem Muster v geführt.

Ergeben sich bei der Revision der bearbeiteten Hölzer
Bedenken rücksichtlich der Identität oder Vollständigkeit des
vorgeführten Produkts , der Form der Verarbeitung , der
Jnnehaltung der Frist für dieselbe oder in anderer Be¬
ziehung , so sind dieselben , sofern sie nicht alsbald Aufklärung
finden , der Direktivbehörde vorzutragen.

Für Sägespähne , dis bei der Bearbeitung abfallen,
kann ein Prozentsatz nach Bestimmung der obersten Landes¬
finanzbehörde in Abrechnung gebracht werden . Die übrigen
bei der Bearbeitung entstehenden Abfälle unterliegen obenso
wie die bearbeiteten Gegenstände der Revision . Soweit
dieselben nur als Brennmaterial verwendbar sind , dürfen
sie gegen Entrichtung des auf der eingelagerten Waare
ruhenden Zollsatzes in den freien Verkehr adgelassen wer¬
den . Ob und inwieweit Abfälle anderer Art unter der
gleichen Maßgabe in den freien Verkehr abgelassen werden
dürfen , bestimmt die oberste Landessinanzbehörde . Einer
Ermittelung des Festmeterinhalts oder des Gewichts bedarf
es hierbei nicht , wenn der Lagerinhaber bereit ist, den Zoll
für den Unterschied desjenigen Festmeterinhalts bszw . des¬
jenigen Gewichts zu erlegen , um welchen die bearbeiteten
Hölzer , eventuell zuzüglich des Prozentsatzes für Sägespähne,
hinter den ins Lager aufgenvmmeneu unverarbeiteten Stücken
Zurückbleiben.

Die durch die Bearbeitung hergestellten Gegenstände
und die Fabrikationsabfälle treten nach ihrem Festmeter-
iuhalt bezw . Gelvicht an die Stelle der ursprünglich im
Lagerkonto angeschriebenen Post.
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Abgang vom Lager.

8- 10.

Hölzer, das in einem reinen Transitlager gelagert
haben, dürfen nur nach anderen reinen Transitlägern oder
nach dem Zollausland versandt oder zum Bau von See¬
schiffen verwendet werden.

Die ans dem Lager entnommenen Hölzer sind nach
den Vorschriften des Begleitschein' und Niederlageregulativs,
sowie der etwa erlassenen besonderen Bestimmungen unter
Zollkontrole abzufertigen. Dabei kann von einer Verschluß¬
anlage abgesehen, auch die Revision auf probeweise Er¬
mittelungen beschränkt werden, wenn der Lagerinhaber durch
ordnungsmäßig geführte kaufmännische Bücher den Ab und
Zugang zuverlässig nachweist.

Erleichterungen bei der Revision.

8- ii.
Die Direktivbehörde kann unter Vorbehalt des Wider¬

rufs genehmigen, daß die Revision der Hölzer bei der
Aufnahme in das Lager, nach erfolgter Bearbeitung und
bei der Entnahme aus demselben nach dem Ermessen des
Amtsvorstandes ganz oder theilweise durch die Bescheinigung
einer bei der Beaufsichtigung von Holzabladungen dauernd
verwendeten Person über Zahl, Gattung und Festmeter¬
inhalt bezw. Gewicht der Hölzer ersetzt werde. Solche Per-
sonen müssen jedoch zuvor auf das Interesse der Zollver¬
waltung ein für alle Mal vereidigt sein.

Eine derartige Genehmigung darf ebenfalls nur unter
der Voraussetzung ertheilt werden, daß die kaufmännischen
Bücher des Lagerinhabers über Abgang und Zugang vom
und zum Lager zuverlässigen Aufschluß geben.



796

Aushebung des Lagers.

8. is.
Die Zurücknahine der Bewilligung eines Lagers kann

seitens der Direktivbehörde insbesondere auch dann erfolgen,

wenn Desranden oder Ordnungswidrigkeiten in Bezug aus

die Bearbeitung der . Hölzer (ZZ. 6 bis 9) oder auf den

Verbleib der vom Lager versendeten Hölzer (KZ. 10 und 1l)
verübt worden sind ; ebenso dann , wenn der Zoll für den

durchschnittlichen Zugang von ausländischem Holz zum Lager
in den beiden letzten Kalenderjahren für das Jahr einen

Betrag von l 200 nicht erreicht hat . Der Widerruf
darf auch auf die Erlanbniß zur Bearbeitung beschränkt
werden.

In allen Fällen des Aufhörens eines reinen Transit¬
lagers für Holz ist der Lagerbestand innerhalb einer
von der Direktivbehörde zu bestimmenden Frist seitens des

bisherigen Lagerinhabers oder feiner Rechtsnachfolger (Er¬
ben , Konkursmasse u . f. w.) unter Zollkontrole entweder in

das Zollansland oder auf ein anderes reines Transitlager
oder zum Bau von Seeschiffen abzufertigen . Ausnahms¬
weise kann die Direktivbehörde den Uebergang des Bestandes

in ein gemischtes Transitlager oder in den freien Verkehr
gegen Entrichtung der tarifmäßigen Zollgefälle gestatten.

IV. Gemischte Trsnsitiager.
Zm Allgemeinen.

8 - 13.

Auf die gemischten Lager für Holz ohne amtlichen Mit¬

verschluß finden im allgemeinen auch die Vorschriften der

KZ. 3 bis 12 mit nachstehenden Zusätzen bezw. Abänderun¬

gen entsprechende Anwendung.
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Bewilligung des Lagers.

8- 14.

An welchen Orten gemischte Lager gestattet werden
dürfen, bestimmt der Bundesrath.

Das Bedürfniß eines gemischten Transitlagers für Holz
an solchen Orten ist von der Direktivbehörde nur dann
anzuerkennen, wenn nach den Büchern des Gewerbtreibenden
der Umfang des von ihm betriebenen Holzgeschäfts ohne
den Besitz eines solchen Lagers voraussichtlich eine wesent¬
liche Einschränkung selbst unter der Voraussetzung erfahren
würde, daß ihm ein reines Transitlager bewilligt wäre. In
anderen Fällen entscheidet die oberste Landesfinanzbshörde
über dis Bedürfnißfrage.

Demselben Gewerbtreibenden darf ein reines und ein
gemischtes Privatlager für Holz an einem Orte oder in
benachbarten Ortschaften nicht bewilligt werden.

Zugang zum Lager.

s - 13.

Auf ein gemischtes Transitlager darf auch inländisches
Holz gebracht werden. Dasselbe behält seine Eigenschaft
als zollfreie Waare, muß jedoch abgesondert von ausländi¬
schem Holz gelagert und mit Jdentitätszeichen versehen
werden.

Kontoführung,

s - 16.

Für die gemischten Privattransitlager von Holz ist ein
Niederlageregister(ll . K.) nach Muster 8 zu führen.

2
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Behandlung während der Lagerung.

8- 17.

Eine Bearbeitung des in gemischten Lagern befind¬
lichen Holzes innerhalb oder außerhalb des Lagers, durch
welche der Festmeterinhalt der einzelnen Stücke verändert
wird, darf nach Maßgabe der im Z. 7 ertheilten Vorschrif¬
ten gestattet werden. Bei der Bewilligung können beson¬
dere Bedingungen hinsichtlich der Zollsicherung gestellt, und
es kann die Entrichtung einer Gebühr für die besonderen
Kosten, welche die zollamtliche Ueberwachung der Bearbeitung
erfordert, von dem Lagerinhaber beansprucht werden.

Eine Revision des Holzes in veredeltem Zustande,
sowie der Abfälle findet nur auf besondere Anordnung der
Direktivbehörde statt.

Auch kann von der Forderung einer Anmeldung der
Bearbeitung und der Zahl und Gattung der durch die
Bearbeitung gewonnenen Stücke abgesehen werden.

Abmeldung vom Lager.

8- 18.
Aus einem gemischten Lager können Hölzer auch in

andere gemischte oder in reine Lager übertragen werden.
Für die Abmeldung von Hölzern aus einem gemischten

Transitlager zur Verzollung greifen die Vorschriften des
ß. 16 des Privatlagerregulativs vom 17. April 1871 Platz.
Die Direktivbehörde bestimmt nach den örtlichen Verhält¬
nissen die Termine für diese Abmeldungen. Dieselbe ist
ermächtigt, nachzulassen, daß die BestandLrevision nur
einmal jährlich erfolge. Der Lagerinhaber hat den Zoll
von dem bei der Aufnahme in das Lager angeschriebenen
Festmeterinhalt bezw. Gewicht nach Abzug des vorhandenen
Bestandes zu entrichten, soweit nicht die Ausfuhr oder die
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Ueberführung in ein anderes Lager oder die Verwendung
zum Bau von Seeschiffen nachgewiesen wird.

Für Sägespähne kann auf Antrag des Lagerinhabers
der Abzug eines von der obersten Landesfinanzbehörde zu
bestimmenden Prozentsatzes gewährt werden , wenn der
Lagerinhaber sich einer entsprechenden amtlichen Kontrole
bei der Bearbeitung der Hölzer unterworfen hat.

V . Strafbestimmungen.

Z. 19.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Re¬
gulativs werden , soweit nicht die Strafen der W . 134 bis
151 des Vereinszollgesetzes Anwendung finden , in Gemäß¬
heit des Z. 152 daselbst mit einer Ordnungsstrafe bis zu
150 Mark geahndet.
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Muster
(zu 8Z. 4 und 15 des Regulativs).

Anmeldung
r« w Igemischte» ! Privattransitlager von Holz

des0. kutrert zu vamlZ.
Auszug aus dem Ilk^leitLvIiein des 8ouxt -2o11-Amtes Urorn Nr. 210 vom 1. August 1880.

«ng °tr»M I» d-m iReglst-r Bla» . . . . N- ION m SS. AugB IMS.
Die Revision übernehmen. .

7 cv s sA der Deklaration . ( L . nach der Deklaraüon,
E des Begleitscheins, 8 . nach dem Begleitschein.)

11. III. Revisionsbefund bei
der Einlagerung. IV. Weiterer Nachweis. V.

der
Der Kolli Gattung und Menge. 9,. Benennung Des Niederlage-

Benennung
nach dem Zolltarif

und der
besonderen handels¬

üblichen
Bezeichnung

Fest¬
meter¬
inhalt

vdm

Herkunftsland Anträge nach
dem Zolltarif

und der
besonderen
handels¬

üblichen Be¬
zeichnung

Fest- Ge-

wicht

ÜA

IDUt-UY
Verkehrs- Bemerkungen

Posi¬

tion Zahl
Ge¬
wicht

KZ

d.
Wie lange in

anderen Nieder¬
lagen

befindlich

des

Niederlegers

meter-

inhalt

odm

Num¬

mer
Blatt

lau¬
fende
Num¬
mer

nach-

weisung

über
Verschluß- und

Jdentitätszeichcn.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ii. 12. 13. 14. 15.

1. sioüvns Dissubaüu-
soüvöllsn 13. o. 2.

100 9 — a. Russlanä
b.  —

Xum krivat-
lvrausitlaAsr

Lauto 25

Ms LpaltsL
unä 3

9 — 25 3 1 otms.

2. Dioktsn RnnäkolL
13. o. 1.

40 84,sa — ciosAl. äS8Kl. 48,so - 25 3 2 ässgl.

(Datum nnä Dntsrsoiwitt.) (Datum unä Dntsrssbriktsu.)

Mit »»—— —  ubereuistumnend
den: Begleitschein

dl.
Haupt- .̂mtL-L.8LiLtsnt.

3
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Muster «
(zu 88- 5 und 16 des Regulativs).

Niederlage-Register
für

^ . i Vornan ! ^ ^^ ^
gemischte,, ! Pr ' vattrans . tlager

von

Bau- und Nutzholz
ohne Mitverschluß der Zollbehörde

Anleitung stnn Gebrauch.
1. Bei deil Hölzern, welche von dem Lager abgemeldet und in Spalte 14 bis 21 abgeschrieben werden, sind die betreffenden Zahlen

in Spalte 8 oder 9 roth zu durchstreichen.
2. Bei den bearbeiteten Hölzern, welche nach der Bearbeitung zur Revision angemeldet werden, sind in Spalte 12

n) die Gattung und Menge der durch dir Bearbeitung hergestellten Hölzer,
b) die Menge der zum Lager zurnckgebrachten zollpflichtigen Abfälle und.
v) die Menge der zollfrei zu lassenden Abfälle an Sägespähnen

nach Maßgabe der Angaben in den Spalten 17 bis 23 der Anmeldungen nach Muster0 auzumerken.
3. Die bei der jährlichen Bestandsaufnahme zur Verzollung zu ziehende Holzmenge ergiebt sich aus der Summe des Sollbestandes

nach Spalte 8 oder 9 abzüglich
u) des vorhandenen Lagerbestandes nach dem Ergehniß der Lageranfnahme und
l>) der zollfrei zu belassenden Abfälle an Sägespähnen nach den Anschreibungenin Spalte 12.

4. Wenn inländisches Holz zum Transitlager angemeldet wird, so ist in Spalte 11 das „Inland " als Herkunft anfzuführen. Dabei
ist in derselben Spalte ein bezüglicher Vermerk zu machen, wenn das inländische Holz nach Maßgabe des 8- 4 oder 15 des
Regulativs die Eigenschaft als zollfreie Waare behält.

Bei der Aufsummiruug behufs der Bestandsaufnahme gelangen die zollfrei verbliebenen inländischen Hölzer zur besonderen Auf¬
rechnung.

3 *
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Nummer 25 . Konto des 0 . . kutrert

A n s ch r e i b n n g

D
§

Zeit der
Anschreibung

Bezeich¬
nung
und

Bezeich¬
nung
des

Lager-
Ortes

Tarifmäßige
Benennung

und dis besondere

Der ^

Fest-

Hölzer

Ge-
Verschluß¬

oder

a . Herkunft
b. Wie lange

in anderen
Niederlagen

befindlich

Durch
Bearbeitung

Tag Monat Jahr

Nummer
der Vor¬

register

handelsübliche
Bezeichnung
der Hölzer

incter-
inhalt

wicht Jdentitäts-
zeichen

umgewandelt
in

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lO. 1t. 12

i. 29. H,UAU8t 1880 Le^lelt-
sobein
Bruxl.-
ReZist.

Rr. 1011.

OuZ sr-
steilo 1.

100 Ltüolr
eiolreue Risen-
ÜLllllselirveHeu

13. e. 2.

9 u. Russland
b. do.

2. — — — — 40 Ltücdr
I'iolüen-llnu .l-
lro!2 13. o. 1.

84 -50
— — do. 67,§ ebw Bretter

und
4,22  obw 8äZe-
sp üb ne (xollirei)

3. 5. Leptswb. ImMr-
stelle 2.

360 Ltüolc niolrt
abA-ebebelte

kieferne Bretter.

25

-

4 a. Inland.
(Zollfrei),

d. —
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. . . . . . . . zu vsiMA. Blatt 3.

A b s chr e i b u u g.

Nummer
des

Bear-

Zeit der

Abschreibung
Der H ölzer Weiterer Nachwei s.

Beine r knnge n.beitungs'
registers
(Beilage)

Tag Monat Jahr

Festmeter¬
inhalt

odm

Gewicht

Icg

Benennung der
Register

Blatt Nr.

13 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1

2. Ootoder 1880 0

l -

LöAieitseliölll-
Jntzlart .-KeA.

9 104

-
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Muster O.
(zu 8Z. 8 und 17 des Regulativs).

Anmeldung
zum Zwecke der Bearbeitung von Bau - und Nutzhölzer

des HKmvaLtransrtlagers
des 0. iUMs'l ! zu vsiMK.

Niederlage-Konto 25 Blatt 3 Nr. 2
Beilage zum Konto 25 Seite 1 Nr. 1 Abgegeben, den 10. Lextowbor 1880.

Die Beaufsichtigung übernehmen:

Angaben des Lager - Inhabers

Des
Nieder¬

lage-
Kontos

N

1. 2.

Nr.

3.

Der zu bearbeitenden

Hölzer

4.

Gattung

5.

Zeichen
und Nr. Menge

obm kA

Art
und Ort

der
Bearbei¬

tung, sowie
Zeitraum

für
dieselbe

9.

Es sind durch die Bearbeitung hergestellt:

Hölzer

10 .

Gattung

11.

Zeichen
und Nr.

12.

Menge
odm

IS.

Abfälle
(außer
Säge-

spähnen)
Menge

irtz-Hobm
14. 1b. 16

Weitere Abfertigung
Es fino

zollfrei zu
lassen an

Säge-
sp ahnen
( °/o)
Menge

obm ! K.A

17 . 18

Bei der Revision nach der Ver¬
arbeitung sind vorgefunden:

Hölzer

Gattung

19.

Menge

cdm kx

20. 21.

Abfälle

Menge
obm!

lemerkungcn.

22 . 23. 24.

1 3 40 Diobtsn-
RundbolL

Hr . 1/40. 84.>50

(Datum unei Dotsrsebrikt ).

Im DsZsr
innerkslb
10 DNASI!

LU
Lrsttsrn

LU
rsrsäAsn.

240 Lrsttsr. 67. 12.,S8

(Datum und Outorsobritt .)

b22 Drottsr. 67.
>

oims
Lsvision.

LN Lpalts 22.
Dis/l .b1ä !Is sind

niobt Luw D?,Mr
MlNNAt.

(Datum und Dntsrsobriltsn ).
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Muster IZ
(zu Z. 9 und 17 des Regulativs ) .

k l l

Niederlage-Register /M . Mi
f " . ^ ME i
für me /^ mischten^ Privattransitlager für Holz,

betreffend

-Le Bearbeitung - er Hölzer
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Zu Konto dir . 2L - es Hanptregifters. Blatt 3.

Laufende

Nr.

Nr.
der An¬

schreibung
im Konto.

T a g
der

Abgabe
der

Anmeldung.

Tag
der

Revision
der

bearbeiteten Hölzer.

Bemerkung e n.

i. 2. 3, 4. 5.

l. 2. 10/9. 80. 18/9. 80.

-
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